
Bürgermeisteramt Gerstetten
Wilhelmstraße 31 Rückfragen unter:
Steueramt Telefon: 07323/8452
89547 Gerstetten Fax: 07323/8483

Mark.Freihart@gerstetten.de

Name:

Aufsteller:

Telefon/Fax: E-Mail: 

Vergnügungssteueranmeldung für den Zeitraum

gemäß §§ 2, 7, 9 und 10 der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Gerstetten vom 17.07.2007.

Die Steuererklärung hat bis zum 15. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres zu erfolgen.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Verg nügungssteuersatzung)

Besteuert wird die elektronische gezählte Bruttokasse (elektronisch gezählte Bruttokasse zuzüglich Röhren-
entnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld).
Die Steuer beträgt 10 v.H. der Bruttokasse. Zählwerksausdrucke sind mit sämtlichen Parametern für den 
Meldezeitraum anzuschließen. Nicht abgegebene Zählwerksausdrucke werden wie die Nichtabgabe 
der Steuererklärung gewertet.

Berechnung der für den obigen Zeitraum zu entrichte nden Vergnügungssteuer:

Spielautomat 1 2 3 4 5 6
Aufstellungsort

elektronisch gezählte
Kasse
zuzüglich 
Röhrenauffüllungen
abzüglich 
Falschgeld und Fehlgeld
Bruttokasse

Evtl. weitere vorhandene Geldspielgeräte sind dieser Anmeldung anzufügen.

Ich (Wir) versicher(n)e, dass ich (wir) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach besten Wissen und
Gewissen gemacht habe (n).

Datum, Unterschrift


